
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

§ 1 
Allgemeines - Geltungsbereich

(1) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufs- und
Lieferbedingungen  abweichende  Bedingungen  des  Bestellers  erkennen  wir  nicht  an,  es  sei  denn,  wir  hätten
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn
wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen
des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind
in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3) Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2 
Angebot - Angebotsunterlagen

(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von zwei Wochen
durch  schriftliche  Auftragsbestätigung  annehmen.  Für  den  Umfang  der  Lieferung  ist  die  schriftliche
Auftragsbestätigung maßgebend.

(2) Wir  behalten  uns  Konstruktions-  und  Formänderungen  des  Vertragsgegenstandes,  die  aufgrund  technischen
Fortschritts zu einer Verbesserung oder höherer Sicherheit beitragen und keinen Einfluss auf die vereinbarte oder
vertraglich vorausgesetzte Verwendungstauglichkeit des Vertragsgegenstandes haben, ohne vorherige Ankündigung
vor, wir sind jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

(3) Der Besteller ist nicht berechtigt, Rechte aus diesem Vertrag ohne Zustimmung auf Dritte zu übertragen.
(4) An  Abbildungen,  Zeichnungen,  Mustern,  Kalkulationen  und  sonstigen  Unterlagen  mit  Ausnahme  von

Werbedrucksachen  behalten  wir  uns  Eigentums-  und  Urheberrechte  vor.  Dies  gilt  auch  für  solche  schriftlichen
Unterlagen,  die  als  „vertraulich“  bezeichnet  sind.  Vor  ihrer  Weitergabe  an  Dritte  bedarf  der  Besteller  der
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch uns. Auf Verlangen müssen sie an uns zurückgegeben werden.

§ 3 
Preise - Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, verstehen sich unsere Preise in EURO „ab Werk“
(Weeze), ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 

(2) Es gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise.
(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag

der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
(4) Sofern  sich  aus  der  Auftragsbestätigung  nichts  anderes  ergibt,  ist  der  Kaufpreis  innerhalb  von  30  Tagen  ab

Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. 
Bei verspäteter Zahlung oder Stundung sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 4 %-Punkten über dem jeweiligen
Basiszinssatz zu verlangen; die Geltendmachung eines höheren Schadens wegen Verzuges bleibt vorbehalten.

(5) Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto aus dem reinen Warenwert
ohne  Verpackungs-  und  Transportkosten.  Befindet  sich  der  Besteller  mit  Zahlungsverpflichtungen  aus  anderen
Verträgen uns gegenüber in Verzug, so entfällt jeder Skontoabzug.

(6) Je nach Art der Verpackung werden die Selbstkosten oder anteilige Mietkosten dem Besteller in Rechnung gestellt.
(7) Aufrechnungsrechte  stehen  dem  Besteller  nur  zur,  wenn  seine  Gegenansprüche  rechtskräftig  festgestellt,

unbestritten oder von uns anerkannt sind. In diesem Umfang ist auch ein Zurückbehaltungsrecht ausgeschlossen.
Außerdem ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 
Vermögensverschlechterung

(1) Zeigen  sich  nach  Abschluss  des  Vertrages  konkrete  Anhaltspunkte  für  eine  mangelnde  Leistungsfähigkeit  des
Bestellers, so sind wir berechtigt, die Weiterarbeit an laufenden Aufträgen solange einzustellen, bis der Besteller den
geschuldeten  Kaufpreis  in  voller  Höhe  gezahlt  oder  Sicherheit  in  entsprechender  Höhe  geleistet  hat.  Von  dem
Vorliegen  konkreter  Anhaltspunkte  für  eine  mangelnde  Leistungsfähigkeit  des  Bestellers  ist  insbesondere  dann
auszugehen, wenn er mit einem nicht bloß unerheblichen Teil einer dem Verkäufer gegen ihn zustehenden Forderung
in Verzug geraten ist und seiner Zahlungsverpflichtung auch nach Ablauf einer angemessenen Frist nicht vollständig
nachgekommen  ist,  wenn  gegen  ihn  nachhaltige  Pfändungen  oder  sonstige  Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
erfolgen oder wenn gerichtliche oder außergerichtliche Insolvenzverfahren eröffnet werden.

(2) Kommt der Besteller unserem Verlangen auf Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung Zug-um-Zug gegen Erhalt der
geschuldeten Leistung innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so sind wir berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen. Eine Schadensersatzpflicht besteht nicht,
wenn der Besteller die Umstände, auf denen die nicht rechtzeitige Zahlung des Kaufpreises oder Sicherheitsleistung
beruht, nicht zu vertreten hat.

(3) Kommt der Besteller unserem Verlangen auf Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung Zug-um-Zug gegen Erhalt der
geschuldeten Leistung innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so sind wir berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen. Eine Schadensersatzpflicht besteht nicht,
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wenn der Besteller die Umstände, auf denen die nicht rechtzeitige Zahlung des Kaufpreises oder Sicherheitsleistung
beruht, nicht zu vertreten hat.

§ 5
 Lieferzeit, Lieferverzug

(1) Der  Beginn  der  vereinbarten  Lieferfrist  setzt  die  Abklärung  aller  technischen  Fragen  sowie  die  Beibringung
sämtlicher  von  dem  Besteller  zu  beschaffenden  Unterlagen,  Genehmigungen,  Freigaben  und  sonstigen  für  die
Durchführung des Vertrages erforderlichen Dokumente voraus.

(2) Die  Einhaltung  unserer  Lieferverpflichtung  setzt  weiter  die  rechtzeitige  und  ordnungsgemäße  Erfüllung  der
Verpflichtungen  des  Bestellers  voraus,  insbesondere  den  rechtzeitigen  Eingang  einer  eventuell  vereinbarten
Anzahlung. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(3) Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die Lieferfrist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand
unser Werk verlassen hat. Änderungs- und Ergänzungswünsche des Bestellers verlängern die Lieferzeit angemessen.

(4) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die Teillieferung oder Teilleistung ist
für den Besteller nicht von Interesse.

(5) Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die uns die Lieferung
nicht nur  vorübergehend wesentlich  erschweren  oder  unmöglich machen -  hierzu  gehören  insbesondere  Streik,
Aussperrung und behördliche Anordnungen,  und zwar auch dann, wenn sie  bei  unseren Lieferanten  oder  deren
Unterlieferanten eintreten -, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten.
Sie  berechtigen uns,  die Lieferung bzw.  Leistung um die Dauer  der  Behinderung zuzüglich einer  angemessenen
Anlaufzeit  hinauszuschieben  oder  wegen  des  noch  nicht  erfüllten  Teils  ganz  oder  teilweise  vom  Vertrag
zurückzutreten.
Wenn  die  Behinderung  länger  als  drei  Monate  andauert,  ist  der  Besteller  nach  angemessener  Nachfristsetzung
berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder
werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der Besteller hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten.
Auf  die  genannten  Umstände  können  wir  uns  nur  dann  berufen,  wenn  wir  den  Besteller  unverzüglich  nach
Kenntniserlangung über deren Vorliegen benachrichtigt haben.

(6) Bestellungen, die von uns auf Abruf bestätigt werden, müssen, sofern nicht ein anderes vereinbart ist, spätestens
innerhalb eines Jahres  ab Bestellungsdatum abgenommen werden. Dasselbe gilt  bei  Terminsrückstellungen oder
nachträglicher „Auf-Abruf-Stellung“.

(7) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, die
uns insoweit entstehenden Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.
Gerät der Besteller mit der Abnahme des Vertragsgegenstandes in Schuldnerverzug, so sind wir berechtigt, ihm eine
angemessene  Nachfrist  zu  setzen,  nach  deren  fruchtlosem Ablauf  anderweitig  über  den  Vertragsgegenstand  zu
verfügen und den Besteller mit angemessen verlängerter  Frist zu beliefern, sofern er hierauf  zusammen mit der
Nachfristsetzung hingewiesen worden ist und berechtigte Interessen des Bestellers nicht entgegenstehen. In diesem
Fall  sind  wir  berechtigt,  unsere  Preise  entsprechend  zu  ändern,  wenn  zwischen  dem  Tag  der  anderweitigen
Verfügung über den Vertragsgegenstand durch uns und dem Tag der Abnahme des Vertragsgegenstandes durch den
Besteller  Kostensenkungen  oder  Kostenerhöhungen,  insbesondere  aufgrund  von  Tarifabschlüssen  oder
Materialpreisänderungen eintreten.
Unberührt davon bleiben unsere Rechte, nach Nachfristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz statt
der  Leistung  oder  den Ersatz  vergeblicher  Aufwendungen zu verlangen.  Verlangen  wir  Schadenersatz  statt  der
Leistung, so können wir, vorbehaltlich des Nachweises eines tatsächlich höheren Schadens, 20 % des vereinbarten
Preises als Entschädigung ohne Nachweis fordern; dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein
geringerer Schaden entstanden ist.
Weitergehende  Ansprüche,  insbesondere  wegen  der  schuldhaften  Verletzung  weiterer  Mitwirkungspflichten  des
Bestellers, bleiben vorbehalten.

(8) Mit Eintritt des Annahme- oder Schuldnerverzugs des Bestellers nach Abs. (7), geht die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung auf den Besteller über.

(9) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn
von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern
als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller  berechtigt ist geltend zu machen, dass sein
Interesse  an  der  weiteren  Vertragserfüllung  in  Fortfall  geraten  ist.  In  vorgenannten  Fällen  ist  jedoch  unsere
Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(10) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein entsprechendes Verschulden unserer Vertreter
oder  Erfüllungsgehilfen  ist  uns  zuzurechnen.  Sofern  der  Lieferverzug  nicht  auf  einer  von  uns  zu  vertretenden
vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.

(11) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(12) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten
Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5  % des  Rechnungswertes  der  vom Verzug betroffenen Lieferungen oder
Leistungen, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen
oder Leistungen.

(13) Außer  in  den  Fällen  des  Absatz  (9)  steht  dem  Besteller  ein  Recht  zum  Rücktritt  vom Vertrag  wegen  nicht
fristgerechter  Lieferung  durch  uns  nur  dann  zu,  wenn  er  uns  zuvor  eine  angemessene  Nachfrist  zur
Vertragserfüllung gesetzt hat und die Umstände, auf denen die nicht rechtzeitige Lieferung beruhen, von uns zu
vertreten sind.

(14) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten.

§ 6
Gefahrenübergang, Verpackungskosten
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(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ (Weeze) vereinbart.
(2) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit

anfallenden zusätzlichen Kosten trägt der Besteller.

§ 7
Mängelhaftung, Haftung wegen Pflichtverletzung

(1) Die Mängelrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs-
und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(2) Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen von uns nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen,
Teile ausgewechselt oder  Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so
entfallen  Ansprüche  wegen  Mängeln  der  Kaufsache,  wenn  der  Besteller  eine  entsprechende  substantiierte
Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.

(3) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
(4) Soweit  ein  Mangel  der  Kaufsache  vorliegt,  sind  wir  nach  unserer  Wahl  zur  Nacherfüllung  in  Form  einer

Mangelbeseitigung oder der Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung
sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das Zuschicken des mangelhaften Teiles durch den Besteller zum Zwecke der
Reparatur und anschließender Rücksendung zu verlangen oder eine Reparatur an vom Besteller bereitgehaltenen Teil
vor  Ort  vorzunehmen.  Wir  sind  verpflichtet,  alle  zum  Zweck  der  Nacherfüllung  erforderlichen  Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten bis zur Höhe des Kaufpreises zu tragen, soweit sich
diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

(5) Der Besteller ist berechtigt, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern, wenn die
Nacherfüllung nach angemessener Fristsetzung fehlschlägt.

(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadenersatzansprüche gelten macht, die
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen  beruhen.  Soweit  uns  keine  vorsätzliche  Vertragsverletzung  angelastet  wird,  ist  die
Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in
diesem  Fall  ist  aber  die  Schadenersatzhaftung  auf  den  vorhersehbaren,  typischerweise  eintretenden  Schaden
begrenzt.

(8) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt
auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(9) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
(10) Gegen uns gerichtete Ansprüche wegen Mängeln stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu; sie sind nicht abtretbar.
(11) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

§ 8 
Gesamthaftung

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in § 7 vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des
geltend  gemachten  Anspruchs  -  ausgeschlossen.  Dies  gilt  insbesondere  für  Schadensersatzansprüche  aus
Verschulden  bei  Vertragsabschluss,  wegen  sonstiger  Pflichtverletzungen  oder  wegen  deliktischer  Ansprüche  auf
Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

(2) Die Begrenzung nach Absatz (1) gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens
statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick
auf  die  persönlich  Schadensersatzhaftung  unserer  Angestellten,  Arbeitnehmer,  Mitarbeiter,  Vertreter  und
Erfüllungsgehilfen.

§ 9 
Eigentumsvorbehaltssicherung

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit
dem Besteller vor; bei Bestehen eines Kontokorrentverhältnisses bezieht sich der Vorbehalt auf den anerkannten
Saldo.  Soweit  wir  mit  dem  Besteller  Bezahlung  der  Kaufpreisschuld  aufgrund  des  Scheck-Wechsel-Verfahrens
vereinbaren,  erstreckt  sich der  Vorbehalt  auch auf  die Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels  durch den
Besteller  und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen Schecks bei uns. Bei vertragswidrigem Verhalten des
Bestellers,  insbesondere  bei  Zahlungsverzug,  sind  wir  berechtigt,  die  Kaufsache  zurückzunehmen.  In  der
Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu
deren  Verwertung  befugt,  der  Verwertungserlös  ist  auf  die  Verbindlichkeiten  des  Bestellers  -  abzüglich
angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene
Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs-
und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen,
damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen
Ausfall.

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrags (einschließlich MWSt.) unserer Forderung ab, die ihm
aus der  Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder  Dritte  erwachsen,  und zwar  unabhängig davon, ob die
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Die uns vom Besteller im Voraus abgetretene
Forderung bezieht sich auch auf den anerkannten Saldo sowie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf den dann
vorhandenen  ‚kausalen’  Saldo.  Zur  Einziehung  dieser  Forderung  bleibt  der  Besteller  auch  nach  der  Abtretung
ermächtigt.  Unsere  Befugnis,  die  Forderung  selbst  einzuziehen,  bleibt  hiervon  unberührt.  Wir  verpflichten  uns
jedoch,  die  Forderung  nicht  einzuziehen,  solange  der  Besteller  seinen  Zahlungsverpflichtungen  aus  den
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines
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Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können
wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die
Abtretung mitteilt.

(5) Die Verarbeitung und Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die
Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der
neuen Sache im Verhältnis des Wertes  der  Kaufsache (Fakturaendbetrag,  einschließlich  MWSt.) zu den anderen
verarbeiteten  Gegenständen zur  Zeit  der  Verarbeitung.  Für  die  durch  Verarbeitung  entstehenden  Sache  gilt  im
Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt.)
zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise,
dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig
Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

(7) Der  Besteller  tritt  uns  auch die  Forderungen zur  Sicherung  unserer  Forderungen gegen ihn ab,  die  durch die
Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen nicht nur vorübergehend um mehr als 10 %
übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns und erfolgt nach billigem Ermessen.

§ 10 
Gerichtsstand – Erfüllungsort

(1) Sofern  der  Besteller  Kaufmann,  juristische  Person  des  öffentlichen  Rechts  oder  öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis
unmittelbar  oder  mittelbar  ergebenden Streitigkeiten;  wir  sind jedoch berechtigt,  den Besteller  auch an seinem
Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort für alle sich für

den Besteller und uns aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Lieferungs- und Zahlungspflichten.

Stand : 01.04.2006 
Gültig seit dem 01.04.2006 
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